
1.	 Geltung

	 �Mit Erteilung eines Auftrages erkennt der Auftraggeber die nachste-
henden Allgemeinen Geschäftsbedingungen von 3st kommunikation 
an. Abweichende Vereinbarungen oder Ergänzungen bedürfen zu ihrer 
Wirksamkeit der Schriftform.

2.	 Kostenvoranschlag und Auftragserteilung

2.1	 �Die im Kostenvoranschlag (KVA) genannten Preise gelten unter dem 
Vorbehalt, dass die der Angebotsangabe zugrunde gelegten Auftrags-
daten unverändert bleiben. Der KVA umfasst die Arbeitsleistung der 
Agentur (Honorar) und ggf. Nebenkosten (z.B. Fremdleistungen, Material).

2.2	 �Die Auftragserteilung erfolgt durch schriftliche Bestätigung oder durch 
schlüssige Handlung (z.B. Mitarbeit in der Konzept- und Entwurfsphase) 
des Auftragsgebers.

2.3	 �Sollte ein Auftrag erteilt werden, ohne dass ein KVA erstellt worden ist, 
ist die Agentur berechtigt, bei der Abrechnung die Honorarempfehlun-
gen des Bundes Deutscher Grafik-Designer (BDG) anzuwenden. Dies gilt 
entsprechend bei vom Auftraggeber nach Auftragserteilung veranlass-
ten Änderungen oder Ergänzungen.

2.4	 �Sofern keine Festpreise vereinbart werden, versteht sich das Angebot 
vorbehaltlich üblicher Preissteigerungen oder -senkungen.

3.	 Mitwirkung des Auftraggebers

3.1	 �Der Auftraggeber hat der Agentur die zur Auftragsdurchführung not-
wendigen Daten und Informationen unmittelbar nach der Auftragsertei-
lung in einer geeigneten Form zur Verfügung zu stellen.

3.2	 �Der Auftraggeber trägt die alleinige Verantwortung für die rechtliche 
Zulässigkeit der von ihm zur Leistungserstellung erbrachten Daten, Ma-
terialien sowie Sachaussagen über Produkte und Leistungen. Er gewähr-
leistet, dass er im Besitz der für die Leistungserbringung erforderlichen 
(Verwertungs-)Rechte ist, insbesondere in Bezug auf urheberrechtliche 
und sonstige Schutzrechte. Der Auftraggeber stellt die Agentur von 
Ansprüchen Dritter frei, die wegen Verletzung gesetzlicher Bestimmung 
entstehen können.

4.	 Urheberrechte

4.1	 �Jeder der Agentur erteilte Auftrag, der die Erstellung von Entwürfen, 
Stilvorlagen, Templates und Werkzeichnungen umfasst, ist ein Urheber-
werkvertrag. Es gelten die Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes 
und die des Werkvertragsrechtes. Die Bestimmungen des Urheber-
rechtsgesetzes gelten auch dann, wenn die nach § 2 UrhG erforderliche 
Schöpfungshöhe nicht erreicht ist.

4.2	 �Die Entwürfe, Stilvorlagen, Templates und Werkzeichnungen einschließ-
lich der Urheberbezeichnung dürfen ohne Zustimmung der Agentur 
weder im Original noch bei der Reproduktion verändert werden. Jede 
Nachahmung – auch von Teilen oder Details – ist unzulässig.

4.3	 �Die Arbeiten dürfen nur für die vereinbarte Nutzungsart und den 
vereinbarten Zweck im vereinbarten Umfang verwertet werden. Jede 
anderweitige oder weitergehende Nutzung ist nur mit Einwilligung der 
Agentur und ggf. nach Vereinbarung eines zusätzlichen Nutzungsho-
norars gestattet. Die Agentur hat über den Umfang der Nutzung einen 
Auskunftsanspruch.

	

4.4	 �Vorschläge des Auftraggebers oder seine sonstige Mitwirkung begrün-
den kein Miturheberrecht, es sei denn, dies ist ausdrücklich vereinbart 
worden.

5.	 Honorar

5.1	 �Die vereinbarten Honorare verstehen sich als Nettobeträge zuzüglich 
der jeweiligen gesetzlichen Mehrwertsteuer.

5.2	 �Eine unentgeltliche Tätigkeit, insbesondere die kostenfreie Schaffung 
von Entwürfen, findet nicht statt.

5.3	 �Vorschläge und Weisungen des Auftraggebers haben keinen Einfluss auf 
das Honorar.

5.4	 �Die Honorare sind bei Ablieferung der Arbeiten fällig; sie sind ohne Ab-
zug zahlbar. Werden Arbeiten in Teilen abgeliefert, so ist das entspre-
chende Teilhonorar jeweils bei Ablieferung des Teiles fällig. Erstreckt 
sich die Ausführung eines Auftrags über einen längeren Zeitraum, so 
kann die Agentur Abschlagszahlungen entsprechend dem erbrachten 
Arbeitsaufwand verlangen. Bei Erteilung eines Auftrags größeren Um-
fangs ist auf das Honorar ein angemessener Vorschuss zu leisten.

6.	 Zusatzleistungen und Nebenkosten

6.1	 �Die Änderung von Entwürfen, die Schaffung und Vorlage weiterer 
Entwürfe, die Änderung von Werkzeichnungen sowie andere Zusatzleis-
tungen werden nach Zeitaufwand gesondert berechnet.

6.2	 �Im Zusammenhang mit den Entwurfsarbeiten oder mit Entwurfsaus-
führungsarbeiten entstehende Nebenkosten (z.B. für Prints, Dummys, 
Illustrationen, Fotografie, Satz) sind zu erstatten.

6.3	 �Für Reisen, die nach Abstimmung mit dem Auftraggeber zwecks Durch-
führung des Auftrags oder der Nutzung erforderlich sind, werden die 
entstehenden Kosten und Spesen ersetzt.

7. 	 Fremdleistungen

7.1	 �Der Auftraggeber bevollmächtigt die Agentur, als Vermittler die zur 
Auftragserfüllung notwendigen Fremdleistungen im Namen und auf Rech-
nung des Auftraggebers an Zulieferer zu vergeben. Soweit die Agentur 
Fremdleistungen im eigenen Namen und auf ihre Rechnung vergibt, stellt 
sie der Auftraggeber von hieraus entstehenden Verbindlichkeiten frei.

7.2	 �Sofern der Auftraggeber sich ein Mitspracherecht nicht ausdrücklich 
vorbehalten hat, erfolgt die Auswahl der Zulieferer unter der Beachtung 
des Grundsatzes eines ausgewogenen Verhältnisses von Wirtschaftlich-
keit und bestmöglichem Ergebnis.

8.	 Korrektur und Produktion

8.1	 �Vor Produktionsbeginn sind der Agentur Korrekturmuster vorzulegen.
8.2	 �Die Produktion wird von der Agentur nur aufgrund einer besonderen 

Vereinbarung überwacht. Besteht eine solche Vereinbarung, so ist 
die Agentur ermächtigt, erforderliche Entscheidungen zu treffen und 
Weisungen zu erteilen.

9.	 Lieferung

9.1	 �Die Agentur sendet ihre Arbeiten dem Auftraggeber auf Wunsch zu. Bei 
Versendung geht die Gefahr bei Übergabe an den Transporteur auf den 
Auftraggeber über. Der Transport erfolgt auf Kosten des Auftraggebers.
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9.2	 �Liefertermine sind nur gültig, wenn sie von der Agentur ausdrücklich 
schriftlich bestätigt werden. Gerät die Agentur mit ihren Leistungen in 
Verzug, so ist ihr zunächst eine angemessene Nachfrist zu gewähren. 
Nach fruchtlosem Ablauf der Nachfrist kann der Auftraggeber vom 
Vertrag zurücktreten. § 361 BGH bleibt unberührt. Ersatz des Verzugs-
schadens kann nur bis zur Höhe des Auftragswertes (Eigenleistung 
ausschließlich Auslagen für technische Nebenkosten) verlangt werden.

9.3	 �Verzögert sich eine vom Auftraggeber zugesagte Bereitstellung vom 
Informationen, Material oder Freigaben, verschieben sich entsprechend 
auch zugesagte Liefertermine. 

10.	 Beanstandungen und Haftung

10.1	�Der Auftraggeber hat die von der Agentur oder von Dritten gelieferten 
Produkte (z.B. Proofs, Datenträger, Ausdrucke) sowie der zur Korrektur 
übersandten Vor- und Zwischenergebnisse in jedem Fall zu prüfen. 
Etwaige Fehler sind der Agentur gegenüber unverzüglich nach Erhalt 
schriftlich anzuzeigen. Erfolgt dies nicht, gelten die gelieferten Produk-
te bzw. die zur Korrektur übersandten Vor- und Zwischenergebnisse als 
angenommen und die Gefahr etwaiger Fehler bei der Weiterverarbeitung 
geht auf den Auftraggeber über.

10.2	�Im Falle der unkontrollierten Freigabe, Weitergabe oder Verarbeitung 
der Vorlagen haftet die Agentur nicht für Schäden, die bei der Weiter-
verarbeitung auftreten, es sei denn, die Fehler hätten auch bei einer 
ordnungsgemäßen Prüfung der Vor- und Zwischenergebnisse durch den 
Auftraggeber nicht entdeckt werden können. Soweit erst nach Freigabe 
im anschließenden Fertigungsvorgang entstanden sind oder erkannt 
werden konnten, bleibt die Haftung der Agentur auf den Auftragswert 
der Druckvorlage beschränkt.

10.3	�Bei farbigen Reproduktionen in allen Herstellungsverfahren können ge-
ringfügige Abweichungen vom Original nicht beanstandet werden. Das 
Gleiche gilt für den Vergleich zwischen sonstigen Vorlagen (z.B. Digital 
Proofs, Andrucken) und dem Endprodukt.

10.4	�Die Agentur haftet nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Die Haf-
tung für mittelbare Schäden, Mangelfolgeschäden und entgangenen Ge-
winn ist ausgeschlossen. Die Haftung ist auf den Ersatz des typischen, 
vorhersehbaren Schadens begrenzt.

10.5	�Die Agentur haftet nicht für eine patent-, muster-, urheber- und wa-
renzeichenrechtliche Schutz- und Eintragungsfähigkeit bzw. rechtliche 
Unbedenklichkeit der erstellten Designleistungen.

10.6	�Für Aufträge, die im Namen und auf Rechnung des Auftraggebers an 
Dritte erteilt werden, übernimmt die Agentur keinerlei Haftung oder 
Gewährleistung.

11.	 Zahlung

11.1	�Die Zahlung ist sofort nach Rechnungszugang ohne Abzug fällig. Bei 
Zahlungsverzug sind Verzugszinsen in Höhe von 2% über dem jeweiligen 
Diskontsatz der Europäischen Zentralbank zu zahlen. Die Geltendmachung 
weiteren Verzugsschadens wird hierdurch nicht ausgeschlossen.

11.2	�Die von der Agentur gelieferten Arbeitsergebnisse bleiben bis zur 
vollständigen Bezahlung sämtlicher sich aus einem Auftrag ergebenden 
Forderungen sein Eigentum. Auch die Einräumung von Nutzungs- und 
Verwertungsrechten ist von der vollständigen Bezahlung der Forderung 
abhängig. Der Agentur steht an allen vom Auftraggeber gelieferten 
Arbeitsmaterialien, Manuskripten und sonstigen Gegenständen ein Zu-
rückbehaltungsrecht bis zur vollständigen Erfüllung aller Forderungen zu.

11.3	�Der Auftraggeber kann der Agentur gegenüber kein Zurückbehaltungs-
recht aus anderen Aufträgen geltend machen. Eine Aufrechnung ist dem 
Auftraggeber nur mit rechtskräftig festgestellten oder anerkannten 
Forderungen erlaubt.

11.4	�Ist die Erfüllung eines Zahlungsanspruchs gefährdet, so kann die 
Agentur Vorauszahlung und sofortige Zahlungen aller offenen, auch der 
noch nicht fälligen Rechungen verlangen, noch nicht ausgelieferte Ware 
oder sonstige Leistungen zurückhalten sowie die Weiterarbeit an noch 
laufenden Aufträgen einstellen. Diese Rechte stehen der Agentur auch 
zu, wenn der Auftraggeber trotz ihrer verzugsbegründenden Mahnung 
keine Zahlung leistet.

12.	 Belegexemplare

	 �Der Auftraggeber erklärt sich bereit, der Agentur von vervielfältigten 
Werken mindestens 10 Belegexemplare unentgeltlich zu überlassen, die 
er auch im Rahmen seiner Eigenwerbung verwenden darf.

13.	 Treue- und Verschwiegenheitspflicht

	 �Die Agentur verpflichtet sich gegenüber dem Auftraggeber zu einer 
objektiven, allein auf die Ziele des Auftraggebers ausgerichteten 
Arbeitsweise. Alle der Agentur im Rahmen der Zusammenarbeit mit dem 
Auftraggeber zur Kenntnis gelangten Geschäftsgeheimnisse werden 
von ihr mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmannes bewahrt und 
alle diesbezüglichem Informationen und Unterlagen werden vertraulich 
behandelt. Die Sorgfalts- und Verschwiegenheitspflicht währt über das 
Vertragsende hinaus und gilt auch dann, wenn eine Zusammenarbeit 
nicht zustande kommt.

14.	 Künstlersozialabgabe

	 �Für künstlerische Fremdleistungen im Sinne der Künstlersozialkasse 
(z.B. Fotografie, Text, Illustration), die die Agentur zur Auftragserfül-
lung bei nicht-juristischen Personen beauftragt, leistet die Agentur 
fristgemäß die gesetzliche Abgabe an die Künstlersozialkasse. Die 
Agentur berechnet abgabepflichtige Leistungen mit dem jeweils gülti-
gen Abgabesatz der Künstlersozialkasse an den Auftraggeber weiter. 
Diese werden in der Rechnung separat ausgewiesen. Informationen zur 
KSK sind zu finden unter: www.kuenstlersozialkasse.de

15.	 Kollision mit anderen Geschäftsbedingungen

	 �Sofern der Auftraggeber ebenfalls AGBs verwendet, kommt der Vertrag 
auch ohne ausdrückliche Einigung über die Einbeziehung von AGBs 
zustande. Soweit die verschiedenen AGBs inhaltlich übereinstimmen, 
gelten diese als vereinbart. An die Stelle sich widersprechender Einzel-
regelungen treten die gesetzlichen Regelungen. Gleiches gilt für den 
Fall, dass die AGBs des Auftraggebers Regelungen enthalten, die im 
Rahmen dieser Geschäftsbedingungen nicht enthalten sind. Enthalten 
vorliegende Geschäftsbedingungen Regelungen, die in den Geschäfts-
bedingungen des Auftraggebers nicht enthalten sind, so gelten die 
vorliegenden Geschäftsbedingungen.

16.	 Sonstige Bestimmungen

16.1	�Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle aus dem Vertragsverhältnis 
entstehenden Ansprüche und Rechtsstreitigkeiten ist der Geschäftssitz 
der Agentur.

16.2	�Sofern der Auftraggeber Vollkaufmann im Sinne des Handelsgesetzbu-
ches, juristische Person öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches 
Sondervermögen ist, wird für sämtliche Streitigkeiten, die im Rahmen 
der Abwicklung dieses Vertragsverhältnisses entstehen, die Zuständig-
keit des Gerichts am Sitz der Agentur in Mainz vereinbart.

16.3	�Soweit nicht anders vereinbart, ist auch auf Vertragsverhältnisse mit 
ausländischen Auftraggebern deutsches Recht anwendbar.

16.4	�Sollte eine der vorgenannten Bestimmungen unwirksam sein oder 
werden, so wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen nicht berührt. 
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